
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
für den Bereich PC-Service 
 
1. Vertragsgegenstand 
  
Für alle der Firma "Computersevice Stephan", vertreten durch Geschäftsinhaber Herrn Lutz Stephan, 
nachstehend "Auftragnehmer" genannt, in Auftrag gegebenen Serviceleistungen, gelten die allgemei-
nen Geschäftsbedingungen dieses Unternehmens. Abweichende Vereinbarungen, sowie alle bei der 
Erteilung des Auftrages getroffenen gesonderten Abreden müssen auf einer zusätzlichen Seite des 
Vertragsschreibens vermerkt und vom Auftragnehmer ausdrücklich schriftlich bestätigt sein. Es gilt nur 
das schriftlich vereinbarte. Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit.  
 
2. Leistungsumfang 
 
Der Auftragnehmer bietet die Serviceleistungen rund um den Computer, wie Wartungs-, Pflege- und 
Modernisierungsleistungen an. Darüber hinaus werden Leistungen, wie das Erstellen, die Wartung 
und der Schutz von Netzwerken geleistet. Außerdem bietet der Auftragnehmer den Bau von Compu-
tern nach Kundenwunsch an.  
 
3. Haftungsbeschränkungen 
 
Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewährleistungen für Schäden, die durch Serviceleistungen an 
Computern erst entdeckt werden. Außerdem sind eventuelle Datenverluste von jeglicher Haftung aus-
geschlossen. Datensicherungen, die im Rahmen einer Serviceleistung an einem Computer vom Auf-
tragnehmer durchgeführt werden, erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.  
 
4. Zahlungsbedingungen 
 
Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die vereinbarten Leistungen zu denen in der Preisverein-
barung genannten Gebühren bzw. Konditionen inklusive der jeweils aktuell gültigen gesetzlichen 
Mehrwertsteuer in Rechnung. Der Rechnungsbetrag ist nach Erhalt der Ware sofort oder bei Überwei-
sung innerhalb von 10 Tagen fällig. Ausnahme hiervon bildet der Bankeinzug. Erfolgt die Zahlung des 
Rechnungsbetrages nicht innerhalb von 20 Kalendertagen nach dem Rechnungsdatum wird eine 
Mahngebühr von 15,- € erhoben.  
 
5. Gewährleistung 
 
Für neu gebaute Module bzw. Computer gilt die gesetzlich vorgeschriebene Garantie. Für Serviceleis-
tungen wie Wartung und Pflege entfällt die Gewährleistung. Bei Reparaturen wird auf neu verbaute 
Teile die gesetzlich vorgeschriebene Garantie gewährt.  
 
6. Schlussbestimmungen 
 
Für diesen Vertrag und dessen Durchführung gilt ausschliesslich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland, der Gerichtsstand ist Halle/Saale. Ansprüche des Auftraggebers müssen nach diesem 
Vertrag innerhalb eines Jahres nach Ihrer Entstehung gerichtlich geltend gemacht werden, andernfalls 
sind sie verjährt. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung rechtsunwirksam sein oder werden, so 
wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die Bedingungen in Punkt 4. und 
alle Verpflichtungen und Beschränkungen des Auftraggebers bleiben über die Laufzeit gültig. 
 
 
Salzatal  OT Bennstedt, 01.01.2011       (23.09.2007) 


